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141/2017 
 
 

   Hinweis gem. § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 GkG 
 

14. Änderung der Satzung des Zweckverbandes „KDN – Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister“ 
 
Die Änderung der Satzung des Zweckverbandes „KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister“ 
erfolgt gem. § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit.  
 
Die 14. Änderung ist in vorgeschriebener Form am 31.07.2017 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Köln, Ausgabe 30/2017 bekannt gemacht worden. 
 
Auf die vorgenannte Veröffentlichung im Amtsblatt des Regierungsbezirks Köln wird hingewiesen. 
 
Paderborn, 08.08.2017 
 
GKD Paderborn 
Der Verbandsvorsteher 
 
Im Auftrag 
gez. Richter 
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142/2017 
 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/00575-13-14 (WEA 02-WEA 07) 
       66.3/40249-14-600 (WEA 01) 
 

 Errichtung und Betrieb von sieben Windenergieanlagen in Bad Wünnenberg 
 
Die WP Bad Wünnenberg Süd GmbH&Co.KG, An der Grotte 17, 33181 Bad Wünnenberg, bean-
tragt gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zwei Genehmigungen zur Er-
richtung und zum Betrieb von insgesamt 7 Windkraftanlagen in Bad Wünnenberg, Gemarkung 
Wünnenberg, Flur 16, Flurstücke 263, 314 WEA02, Flur 10 Flurstücke 257 WEA03, 51, 203 
WEA04, 117, 118, 122 WEA05, 141, 142, 143 WEA06, 11, 12, 19, 21 WEA07, 239, 72 WEA01. 
 
Die Windkraftanlagen haben folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-101  

 Leistung 3050 kW 

 Nabenhöhe 135,4 m WEA01 

 Nabenhöhe 149,0 m WEA02-WEA07 

 Rotordurchmesser 101,0 m 

 Gesamthöhe 185,9 m WEA01 

 Gesamthöhe 199,5m WEA02-WEA07 
 
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen An-
tragsunterlagen entnommen werden. 
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des 
§ 4 BImSchG. Die Anlagen sind im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für diese Vorhaben ist nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) werden die  Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Anträge mit den dazugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Land-
schaftspflegerischer Begleitplan, artenschutzrechtliche Prüfung, Ermittlung und Bewertung der 
möglichen erheblichen Beeinträchtigungen auf den Wachtelbestand, Erfassung und Bewertung 
planungsrelevanter Vogelarten, Fachbeitrag zur FFH Verträglichkeitsprüfung, Schall- und Schat-
tengutachten, Turbulenzgutachten, Gutachten zum Eiserkennungssystem u.a.) liegen in der Zeit 
vom 24.08.2017 bis einschließlich 25.09.2017 bei 
- der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 

C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn,  
- der Stadt Bad Wünnenberg, Bauamt, Raum 1, Kirchstr. 10, 33181 Bad Wünnenberg, 
- der Stadt Brilon, Rathaus, Am Markt 1, Fachbereich IV -Bauwesen-, Abteilung Stadtplanung, 

Zimmer 32,  
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während der Dienststunden aus. Sie können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der 
Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-
und-Auslegung.php veröffentlicht. 
 
Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Men-
schen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter) sowie zu den 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Detaillierte Angaben zu Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch sind dem Schall- und dem Schattengutachten und der Einzelfallprüfung zur 
optisch bedrängenden Wirkung zu entnehmen, auf das Schutzgut Tiere der artenschutzrechtlichen 
Prüfung, der Ermittlung der möglichen erheblichen Beeinträchtigungen auf den Wachtelbestand 
sowie der Erfassung und Bewertung planungsrelevanter Vogelarten. Weitere Bewertungen sind 
dem Landschaftspflegerischem Begleitplan, der Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes und dem Fachbeitrag zur FFH-Verträglichkeitsprüfung zu entnehmen.  
 
Einwendungen und Äußerungen zu den Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis 
einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 25.10.2017) schriftlich bei den 
vorstehend genannten Behörden, zur Niederschrift oder elektronisch bei der Genehmigungsbehör-
de unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen und Äußerungen ist der Eingang bis zum Ablauf der 
o.g. Frist bei den o. g. Behörden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies 
gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar 
anzugeben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Ein-
wendungsschreiben werden an den Antragsteller zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlan-
gen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Anga-
ben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG 
die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjeni-
gen, die Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese 
Entscheidung öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmi-
gungsbehörde zunächst auf den 28.11.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Baumt der Stadt Bad Wünnenberg, Kirchstr. 10, 
33181 Bad Wünnenberg, durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgenden be-
hördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus 
besonderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behör-
denvertreter, die Antragsteller und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, 
sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
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Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Aus-
bleiben der Antragsteller oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine be-
sondere Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
und über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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143/2017 

Öffentliche Bekanntmachung 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
Aktenzeichen: 
66.3/40487-16-600 (WEA 02) 
66.3/40792-16-600 (WEA 04) 
66.3/41188-16-600 (WEA 01) 
66.3/41337-16-600 (WEA 03) 
 
 Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen in Paderborn - Dahl 
 
Die Knipsberg Windpark Verwaltungs GbR, Schlotmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt gem. § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vier Genehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb 
jeweils einer Windkraftanlage in Paderborn, Gemarkung Dahl, Flur 10, Flurstücke 47 (WEA 01, 02,04), 
15 und 26 (WEA 03). 
 
Die Windkraftanlagen haben folgende technische Merkmale: 
 

 Enercon E-82 E2  

 Leistung 2.300 kW 

 Nabenhöhe 138,38 m 

 Rotordurchmesser 82,0 m 

 Gesamthöhe 179,38 m 

 
Weitere Angaben zu den Vorhaben können den ausgelegten Anträgen und den zugehörigen Antragsun-
terlagen entnommen werden. 
Bei den beantragten Vorhaben handelt es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 4 
BImSchG. Die Anlagen sind im Anhang zu § 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) unter Ziffer 1.6.2 aufgeführt. Für diese Vorhaben ist nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung UVPG Anlage 1, Ziffer 1.6.1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BIm-
SchV) werden die  Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Anträge mit den dazugehörigen Antragsunterlagen (Umweltverträglichkeitsstudie, Landschaftspflege-
rischer Begleitplan, artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Fachreplik Dr. Loske, Vermeidungs- und Ablenk-
konzept nach § 44 BNatSchG für Rotmilan, Wachtel, Mäusebussard und Schwarzstorch, Aktionsraum-
analyse Rotmilan, Schall- und Schattengutachten, Turbulenzgutachten, Gutachten zum Eiserkennungs-
system) liegen in der Zeit vom 24.08.2017 bis einschließlich 25.09.2017 bei  
- der Kreisverwaltung Paderborn, Amt 66 Umweltamt – Sachgebiet Immissionsschutz - Zimmer 

C.03.19, Aldegreverstraße 10-14, 33102 Paderborn,  
- der Gemeinde Borchen, Bürgerbüro, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, 
- der Stadt Lichtenau, 1. Etage,  Zimmer 41, Lange Str. 39, 33165 Lichtenau, 
aus. Sie können dort an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden.  
Zusätzlich werden die Antragsunterlagen im Internet unter: http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Amtliche-Bekanntmachung-und-
Auslegung.php veröffentlicht. 
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Die Umweltverträglichkeitsstudie enthält gebündelte Angaben bzgl. der zu erwartenden Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Menschen, ein 
 
schließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter  
und sonstige Sachgüter) sowie zu den Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Detaillierte An-
gaben zu Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind dem Schall- und dem Schattengutachten zu 
entnehmen, auf das Schutzgut Tiere dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, der Fachreplik Dr. Loske, 
dem Vermeidungs- und Ablenkkonzept nach § 44 BNatSchG für Rotmilan, Wachtel, Mäusebussard und 
Schwarzstorch und der Aktionsraumanalyse Rotmilan. Eine Bewertung des Eingriffs in Natur und Land-
schaft ist Gegenstand des landschaftspflegerischen Begleitplanes.  
 
Einwendungen und Äußerungen zu den Vorhaben können während der Auslegungsfrist und bis einen 
Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis einschließlich 25.10.2017) schriftlich oder zur Niederschrift 
bei den vorstehend genannten Behörden oder elektronisch unter fb66@kreis-paderborn.de erhoben 
werden. 
 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o.g. 
Frist bei der o. g. Behörde. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt nicht für ein sich 
anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwendungen vollständig und deutlich lesbar anzuge-
ben. Unleserliche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt werden. Die Einwendungsschrei-
ben werden an den Antragsteller zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlangen des Einwenders 
werden dessen Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des 
Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Werden Einwendungen erhoben, kann die Genehmigungsbehörde gemäß § 10 Abs. 6 BImSchG die 
rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtern. Findet aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmi-
gungsbehörde eine Erörterung der erhobenen Einwendungen nicht statt, wird diese Entscheidung öffent-
lich bekannt gegeben. 
 
Der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobenen Einwendungen wird durch die Genehmigungsbe-
hörde zunächst auf den 21.11.2017 ab 09.30 Uhr anberaumt.  
 
Der Erörterungstermin wird gegebenenfalls im Großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Paderborn, 
Aldegreverstr. 10 -14, 33102 Paderborn durchgeführt. Bei Bedarf wird die Erörterung am darauffolgen-
den behördlichen Arbeitstag zu gleicher Zeit an gleicher Stelle fortgesetzt.  
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonde-
ren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei Platzmangel haben Behördenvertreter, die 
Antragsteller und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht haben, sowie deren rechtsge-
schäftliche Vertreter und Beistände Vorrang der Teilnahme. 
 
Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht auf das Ausbleiben 
der Antragsteller oder der Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besondere Einla-
dung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung über den Genehmigungsantrag und 
über Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
 
Im Auftrag 
gez. 
Mathea 
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144/2017 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40930-16-600 

 
Immissionsschutz 

 
Widey Wind GmbH & Co. KG, Widey 3a, 33154 Salzkotten 

 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 in Salzkot-
ten, Gemarkung Salzkotten, Flur 2, Flurstück 1 
 

Erteilung der Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 10 
Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit bekannt gegeben, dass der Wi-
dey Wind GmbH & Co. KG mit Bescheid vom 11.08.2017 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BIm-
SchG zur Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-115 mit einer Nabenhöhe 
von 149,08 m erteilt wurde. Die v.g. Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum Natur-
schutz, zum Brandschutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur 
Kennzeichnung als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Datum der Genehmigung mit der Errichtung der Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Postfachanschrift: Post-
fach 32 40, 32389 Minden), schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihre zwei Abschriften beigefügt wer-
den. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 
ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW S. 548) eingereicht werden.  
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so wür-
de dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
17.08.2017 bis einschließlich dem 31.08.2017 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3,  
 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem be-
hördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Von Personen, die im Verfahren  
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Einwendungen erhoben haben, kann der Bescheid dort bis zum Ablauf der Klagefrist angefordert wer-
den. 
Der Genehmigungsbescheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Mathea 
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145/2017 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/41318-17-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach Art. 4 Abs. 2 a)  

der Richtlinie 2014/52/EU für die wesentliche Änderung der Betriebsweise einer Windkraftanlage als 
Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 

20 Windkraftanlagen in 33165 Lichtenau 

 
 
Die MS Megawatt Verwaltungs GmbH & Co. KG, Zur Egge 29, 33165 Lichtenau, beantragt für den 
Standort Lichtenau, Gemarkung Lichtenau, Flur 4, Flurstück 52, eine Genehmigung nach § 16 des 
Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die wesentliche Änderung der Betriebsweise 
einer Windkraftanlage. Gegenstand der Änderung ist der Wegfall sektorieller Betriebsbeschränkun-
gen. 
 

Die v.g. Anlage ist in Anhang 2 Nr. 3 i) (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) der Richtlinie 
2014/52/EU als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach Art. 4 Abs. 2 a) der Richtlinie zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien des An-
hangs III der Richtlinie erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berück-
sichtigen wären. 
 

Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Änderung kann ausschließlich 
Auswirkungen auf benachbarte Windenergieanlagen haben. Maßgeblicher Grund für die Feststellung, 
dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann war der von der 
Antragstellerin erbrachte Nachweis, dass die Standsicherheit der benachbarten Anlagen im Hinblick 
auf die Turbulenzbelastung auch dann gewährleistet ist, wenn einige der in der ursprünglichen Ge-
nehmigung festgelegten sektoriellen Betriebsbeschränkungen entfallen. 
 

Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 

Diese Entscheidung wird hiermit gem. Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2014/52/EU der Öffentlichkeit be-
kannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kasmann 
 


